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Artikel 94

Bezirksgerichte, die Kreisgerichte und die gesell
schaftlichen Gerichte im Rahmen der ihnen durch 
Gesetz übertragenen Aufgaben ausgeübt. In Militär
strafsachen üben das Oberste Gericht, die Militär
obergerichte und die Militärgerichte die Recht
sprechung aus.

1 Das Oberste Gericht ist das höchste Organ der 
Rechtsprechung.
2 Das Oberste Gericht leitet die Rechtsprechung 
der Gerichte auf der Grundlage der Verfassung, 
der Gesetze und anderen Rechtsvorschriften der 
Deutschen Demokratischen Republik. Es sichert die 
einheitliche Rechtsanwendung durch alle Gerichte.
3 Das Oberste Gericht ist der Volkskammer und 
zwischen ihren Tagungen dem Staatsrat verant
wortlich.

1 Richter kann nur sein, wer dem Volk und seinem 
sozialistischen Staat treu ergeben ist und über ein 
hohes Maß an Wissen und Lebenserfahrung, an 
menschlicher Reife und Charakterfestigkeit verfügt.
2 Die demokratische Wahl aller Richter, Schöffen 
und Mitglieder gesellschaftlicher Gerichte gewähr
leistet, daß die Rechtsprechung von Frauen und 
Männern aller Klassen und Schichten des Volkes 
ausgeübt wird.
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